
Allgemeines

Die Waldachuferpromenade ist Teil des durchgehenden Uferwegs entlang Nagold und Waldach, 
der das Rückgrat des neuen urbanen Grünsystems in der Innenstadt von Nagold darstellt.
Sie stellt das noch fehlende Verbindungsstück zwischen Longwyplatz und Busbahnhof im Be-
reich des Ankerareals dar und bindet an die bereits bestehende Waldachpromenade südlich der 
Freudenstädter Straße an. Die Promenade besteht aus einem insgesamt 6,50 m breiten Fußweg, 
der zur Waldach hin durch eine Betonmauer begrenzt wird.

Ein durchgehendes bodentiefes Geländer stellt die erforderliche Absturzsicherung dar. 
Entsprechend dem durchgehenden Thema der Baumreihen entlang der Uferpromenade ist auch 
in diesem Abschnitt eine perlenschnurartige Baumreihe aus klein- bis mittelkronigen Bäumen ge-
plant, die auf dem Longwyplatz „aufgefangen“ wird. Die Bäume stehen in einem Abstand von  
ca. 2,30 m vom Geländer entfernt in bepflanzten längsgerichteten Baumbeeten. Zwischen den 
Bäumen sind in regelmäßigen Abständen Leuchten und Sitzelemente (analog Longwyplatz) 
geplant.

Der Bodenbelag im Bereich der „Baumzone“ besteht aus Granitpflaster in Reihen (analog Longwy-
platz). Der verbleibende Streifen zur geplanten Bebauung an der Altstadtkante von ca. 3 m ist als 
Asphaltfläche geplant. Der Höhenunterschied zur Freudenstädter Straße/Busbahnhof wird durch 
verlaufende Schleppstufen aus Granit überwunden, die durch eine Rampe begleitet sind.

  
Technische Daten			  Gesamtfläche		  ca.	 1 000 m²
				    Asphaltbeläge		  ca.	 450 m²
				    Granitpflasterflächen	 ca.	 520 m²
				    Mauer			   ca.	 135  m
				    Schleppstufen		  ca. 	 100  m
			           	 neue Bäume			   11  St.
			           	 Bodendecker			   800 St. 
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